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Fonds für Soforthilfe, Zürich

Bilanz
in CHF

AKTIVEN 31.12.2023 Vorjahr

Bankguthaben 40'034 43'184
Wertschriften 150'535 145'357
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven 190'569 188'541

Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen 217 175
Übrige kurzfristige Forderungen 217 175

Total Umlaufvermögen 190'786 188'716

TOTAL AKTIVEN 190'786 188'716

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Gegenüber Dritten 0 943

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 943

Passive Rechnungsabgrenzungen 980 940

Total Fremdkapital 980 1'883

Stiftungskapital zu Beginn des Jahres 186'833 211'466
Jahresergebnis 2'972 -24'633
Stiftungskapital am Ende des Jahres 189'806 186'833

TOTAL PASSIVEN 190'786 188'716

Infolge der Rundung auf ganze Franken können die Gruppentotale von der Summe der Einzelwerte abweichen
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Fonds für Soforthilfe, Zürich

Erfolgsrechnung
in CHF

2023 Vorjahr

Eingang Spenden 0 0

BRUTTOERGEBNIS 0 0

Verwaltungsaufwand 1'941 1'379
Betrieblicher Aufwand 1'941 1'379

-1'941 -1'379

Finanzertrag 619 499
Kursgewinn / Kursverlust Wertschriften (nicht realisiert) 4'931 -23'092
Finanzaufwand -637 -661
Finanzerfolg 4'913 -23'253

JAHRESERGEBNIS 2'972 -24'633

Infolge der Rundung auf ganze Franken können die Gruppentotale von der Summe der Einzelwerte abweichen

BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN
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Fonds für Soforthilfe, Zürich

in CHF

Allgemeine Angaben

Anzahl Mitarbeiter

Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lagen im Berichtsjahr und im Vorjahr unter 10.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angewandte Bewertungsgrundsätze

Ergänzungen zu Positionen der Bilanz 2023 Vorjahr
in CHF in CHF

Wertschriften nach Kategorien:
Aktien - Aktienanlagen 5'989 6'131
Anlagestrategiefonds 144'546 139'226
Total Wertschriften 150'535 145'357

Infolge der Rundung auf ganze Franken können die Gruppentotale von der Summe der Einzelwerte abweichen

Anhang zur Jahresrechnung

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des schweizerischen Gesetzes, insbesondere der 
Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) 
erstellt.
Die Rechnungslegung erfordert vom Stiftungsrat Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der 
ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der 
Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen. Der Stiftungsrat entscheidet 
dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und 
Bilanzierungsspielräume. Im Sinne der Stiftung können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, 
Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftlich notwendige Ausmass hinaus gebildet 
werden.
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